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Landgericht Dortmund

Be^au^Dte K^GT(?

Verkundetam07.04.2017

Oberlandesgericht Hamm

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägerin und Berufungsklägerin,

gegen

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Martin Teichmann


Martin Teichmann




hat der 14. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm

im schriftlichen Verfahren mit einer Erklärungsfrist bis zum 17.03.2017

durch den Richter am Oberlandesgericht Schossier sowie die Richterinnen am

Oberlandesgericht Dr. Fischer und Dr. Nolting
l

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 13.01.2016 verkündete Urteil der 8.

Zivilkammer des Landgerichts Dortmund abgeändert:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € zuzüglich Zinsen in Höhe

von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 13.03.2015 zu zahlen.

Die Beklagte wird weiterhin verurteilt, an die Klägerin außergerichtliche

Rechtsanwaltskosten in Höhe von ! € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 13.03.2015 zu zahlen.

Von den Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens tragen die Klägerin 6% und die

Beklagte 94%.

Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen die

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils

zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der

Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils vollstreckbaren Betrages

leistet.
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Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Modalitäten einer Einspeisevergütung nach Maßgabe

des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-

Gesetzes - E E G).

Die Beklagte ist eine Elektrizitätsverteilernetzbetreiberin in Dortmund.

Die Klägerin erzeugt Strom aus Erneuerbaren Energien (hier: Photovoltaik) auf dem

Grundstück Dabei handelt es sich um eine

gewerblich genutzte Immobilie. Auf dem Grundstück befinden sich u.a. zwei Hallen.

Am 12.09.2011 stellte die für die Klägerin eine

Anschlussanfrage für die Einspeisestelle Sie wollte auf dem

Dach einer Halle eine Photovoltaik-Einrichtung installieren lassen. Diese bezog sich

auf eine Nennleistung von 474,12 kWp (Anlage B1 zur Klageerwiderung vom

23.04.2015; BI. 50-54 GA).

Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 21.10.2011 („Netz-Anschlusszusage an

das Mittelspannungsnetz"). Darin schilderte sie verschiedene technische und

rechtliche Rahmenbedingungen und teilte mit, dass nach eingehender Überprüfung

des vorhandenen Netzes die Erzeugungsanlage gemäß der genannten Bedingungen

mit der Nennleistung von 474,12 kWp an dem geplanten Standort betrieben werden

könne. Das Gebäude werde aus dem Mittelspannungsnetz über die Kundenstation

versorgt (Anlage A3 zur Klageschrift vom 13.02.2015; BI. 15-17 .

GA): Der dafür maßgebliche Zähler trägt die Nummer

In der Folgezeit entschloss sich die Klägerin sodann, auch noch das Dach einer

weiteren Halle auf dem Betriebsgrundstück mit einer

Photovoltaik-Einrichtung zu versehen. Insofern beauftragte sie die

. Diese setzte sich mit der Beklagten in Verbindung und

klärte ab, ob der erzeugbare Strom eingespeist werden könne. In einer Email vom

17.04.2012, die von einem Techniker der

an eine Mitarbeiterin der Beklagten verfasst wurde, hieß es (Anlage B2 zur

Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 55 GA):
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„ .. .wie mit meinem Kollegen besprochen hat sich der Wert für PV-Anlage

in f auf 432 KVa/605 kWp geändert. ..."

Die angesprochene Erhöhung der Anlagenleistung wurde seitens der Beklagten

gegenüber der . in einem Ortstermin am

14.06.2012 mündlich bestätigt (vgl. das Schreiben der Beklagten vom 04.10.2013;

Anlage B9 zur Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 66 GA).

Die Photovoltaik-Einrichtung auf dem weiteren Hallendach wurde über einen Zähler

mit der Nummei angeschlossen. Sie verfügt über eine Nennleistung

von 142 kWp und wurde am 29.06.2012 in Betrieb genommen. Am 04.07.2012

übersandte die der Beklagten ein Protokoll

über die Inbetriebnahme. Dieses bezog sich auf eine Photovoltaik-Anlage am

genannten Standort mit einer installierten Leistung von 617,04 kWp sowie eine

dementsprechende Realisierungsbestätigung der Bundesnetzagentur (Anlage B3 zur

Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI, 56-59 - zur optischen Gestaltung und

räumlichen Lage der beiden Hallen auf dem Betriebsgelände der Klägerin vgl. ferner

die Anlage A4 zur Klageschrift vom 13.02.2015; BI. 18 GA).

Unter dem 21.11.2012/03.12.2012 schlössen die Parteien einen

Stromeinspeisungsvertrag (Anlage B5 zur Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 60-

62 GA). Dessen Gegenstand wird in dem Text wie folgt beschrieben:

„ ... wird für die Photovoltaikanlage (PV-Anlage):

Anschrift:

Anlagentyp: Dachanlage (kaufmännisch-bitanziell)

Leistung: 617,040 kWp

Zählerart: Lastgangmessung

Zählemr.:

Faktor: 50 und 200

Zweienergiehchtungszähler:

Inbetriebnahmedatum: 29.06.2012

folgender Stromeinspeisungsvertrag geschlossen..."

Ein weiterer Eins.peisevertrag wurde zwischen den Parteien nicht geschlossen.
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In der Folgezeit wurde der von der Klägerin eingespeiste Strom durch die Beklagte

mit 16,31 Cent/kWh abgerechnet. Mit Schreiben vom 11.09.2013 vertrat die Klägerin

demgegenüber die Auffassung, dass der Strom mit 22,25 CenVkWh zu vergüten sei.

Sie wandte sjch daher an die Beklagte mit der Bitte um Korrektur der bis dahin

erfolgten Abrechnungen (Anlage B8 zur Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 65

GA).

Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 04.10.2013. Darin wies sie darauf hin,

dass'die Erhöhung der Leistung auf 617 kWp gegenüber dem ursprünglichen

Netzanschlussbegehren, das sich nur auf eine Leistung von 474 kWp bezogen habe,

eine wesentliche Abweichung darstelle. Daher sei auch die gesetzliche

Voraussetzung,, dass für die zu vergütende Anlage ein qualifiziertes

Netzanschlussbegehren vor dem 24.02.2012 gestellt worden sein müsse, nicht

(mehr) erfüllt. Mithin bleibe es bei der bisherigen Vergütungshöhe (Anlage B9 zur

Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 66/67 GA).

Daraufhin bat die Klägerin die Beklagte um die Ubermittlung des vormals

eingereichten Inbetriebnahmeprotokolls. Dem kam die Beklagte am 19.11.2013 nach

(Anlage B10 zur Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 68 GA).

Am 20.11.2013 übersandte die Klägerin der Beklagten nunmehr zwei separate

Protokolle über die Inbetriebnahme von zwei Photovoltaikanlagen, davon eine mit

einer Leistung von 474,96 kWp und eine mit einer Leistung von 142,08 kWp. Diese

Unterlagen hatte die Klägerin dadurch erstellt, dass sie das ursprüngliche

Inbetriebnahmeprotokoll zweimal abgelichtet und dann in den beiden Kopien jeweils

die angegebene Nennleistung, die Anzahl der Module sowie die Anzahl und

Nennleistung der Wechselrichter geändert hatte (vgl, die Anlage B11 zur

Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 69-74 GA).

Zwischenzeitlich hatte auf eine entsprechende Meldung der Klägerin hin die

Bundesnetzagentur in zwei getrennten Schreiben vom 17.10.2013 mitgeteilt, dass

sie eine Photovoltaikanlage mit der Nennleistüng von 474,96 kWp unter der Nummer

und eine Photovoltaikanlage mit der Nennleistung von 142,08 kWp

unter der Nummer, ', jeweils mit dem 29.06.2012 als Zeitpunkt der
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Inbetriebnahme, registriert habe (Anlage A8 zum Schriftsatz vom 21.05.2015; BI.

94/95 GA).

Erstinstanzlich hat die Klägerin zunächst einen Zahlungsanspruch in Höhe von

€ geltend gemacht. Ferner hat sie die Feststellung einer Zahlungspflicht

der Beklagten in Höhe von 22,32 Cent/kWh für den über den Einspeisezähler

in das Netz der Beklagten eingespeisten Photovoltaik-Strom der

Anlage mit 474,12 kWp seit 01.01.2015 bis zum Ende des Förderzeitraums beantragt

und im Übrigen die Erstattung von außergerichtlichen Anwaltskosten nebst

gesetzlicher Zinsen begehrt. Die Klage 'ist der Beklagten am 12.03.2015 zugestellt

Worden (BI. 33 GA). Nachdem die Beklagte in der erstinstanzlichen mündlichen

Verhandlung vom 02.12.2015 erklärt hat, dass sie ein rechtskräftig festgestelltes

Ergebnis zu dem Zahlungsantrag in der Hauptsache auch für den Zeitraum ab

01.01.2015 berücksichtigen wolle, hat die Klägerin den entsprechenden

Feststellungsantrag wieder zurückgenommen (BI. 176 GA).

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, dass ihr eine Einspeisevergütung in Höhe von

22,32 Cent/kWh zustehe. Dies folge aus § 66 XVIII EEG 2012. Dessen

Voraussetzungen seien erfüllt, da noch vor dem einschlägigen Stichtag für eine

Photovoltaik-Anlage mit der Leistung von 474,12 kWp ein entsprechendes

Netzanschlussbegehren an. dem konkreten Standort mit der zu installierenden

Leistung gestellt worden sei. Insoweit sehe § 19 EEG vor, dass sich durch das

Hinzutreten einer weiteren Anlage die Einspeisevergütung der. ursprünglichen Anlage

nicht ändern könne. Hierdurch sei auch rechtlich keine Veranlassung gegeben, von

dem damit vermittelten Vertrauensschutz Abstand zu nehmen. Der Gesetzgeber

habe mit der Übergangsregelung sicherstellen wollen, dass derjenige, der durch die

Anfrage zum Netzanschluss bereits sein Vorhaben hinreichend konkretisiert habe,

nicht durch die schnelle gesetzliche Änderung und Herabstufung der

Einspeisevergütung in der Gesetzes-Novelle überrollt werde.

Bei der später in Betrieb genommenen Einrichtung mit der zusätzlichen Leistung von

142 kWp auf dem zweiten Hallendach handele es sich um eine technisch völlig

selbständige zweite Photovoltaik-Anlage. Diese sei räumlich vollständig getrennt von

der anderen über einen Zähler mit der Nummer angeschlossen. Bei

der vorangegangenen Korrespondenz, die für die Klägerin durch die

mit der Beklagten geführt worden sei, habe es keine Rolle
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gespielt, inwieweit das EEG von einer Anlage im rechtlichen Sinne, von zwei Anlagen

und einer Vergütungshöhe ausgehe. Für die Frage der technischen Eignung eines

Verknüpfungspunktes komme es darauf an, wie viel Energie etc. an einer Stelle

übergeben werde. Insoweit sei es für die Techniker der

immer klar gewesen, dass es auf die Gesamtleistung ankomme,

wenn es um die Netzverträglichkeit gehe. Hingegen habe man sich dort keine.

Gedanken darüber gemacht, inwieweit für die verschiedenen Anlagen getrennt

anzufragen sei oder nicht. Man habe vielmehr auf die technisch relevanten Angaben

abgestellt und deshalb der Beklagten mitgeteilt, dass sich die Leistung auf 605 kWp

erhöhen werde. Niemand habe darüber gesprochen, ob es sich nunmehr um eine

zweite Anlage handele oder eine Änderung der ersten. Anlage erfolgt sei. Erst

nachdem die Beklagte die Auffassung vertreten habe, dass nunmehr von einer

Gesamt-Photovoltaik-Anlage auszugehen wäre, habe eine Mitarbeiterin der

Beklagten einen Mitarbeiter der

darüber informiert, dass es einer Teilung der Anlage

bedürfe und deshalb getrennt zu melden sei. Darum seien danach gerade erst auf

diese Anregung der Mitarbeiterin der Beklagten hin die Dokumente von der Klägerin

verändert und in dieser Form neu eingereicht worden.

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, dass § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 als

Obergangsregelung restriktiv auszulegen sei. Vorliegend sei die letztlich am

29.06.2012 in Betrieb genommene Anlage nicht identisch mit dem Gegenstand des

ursprünglich am 12.09.2011 gestellten Netzanschlussbegehrens. Vielmehr sei die

von der Klägerin zunächst geplante 474 kWp-Anlage nicht verwirklicht worden. Es

handele sich um zwei unterschiedliche Projekte. Das ursprüngliche Vorhaben sei von

der Klägerin aufgegeben und durch ein anderes ersetzt worden. Die Abweichung

zwischen der beantragten und der installierten Leistung betrage über 23% und sei

damit wesentlich. Das EEG in der am 31.03.2012 geltenden Fassung, aufweiche die

Klägerin ihre Berechnung gestützt hat, sei jedoch nur dann einschlägig, wenn die

tatsächlich realisierte Anlage derjenigen entspreche, für die ein rechtzeitiges

Netzanschlussbegehren gestellt worden sei. Im Fall der Klägerin sei jedoch die

Differenz der installierten Leistung zwischen der geplanten Anlage einerseits und der

dann tatsächlich realisierten Anlage andererseits zwischen 474,12 kWp und 617,04

kWp derart groß, dass die von der Clearingstelle in ihrem Hinweis 2012/10 vom

10.09.2012 empfohlene fünfprozentige Toleranzgrenze deutlich überschritten sei.

Vorliegend könne nicht von zwei separaten Anlagen auf dem Grundstück der
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Klägerin ausgegangen werden. Dafür spreche, dass lediglich ein einziges

Netzanschlussbegehren gestellt worden sei, während der gesamten Planungs- und

Errichtungsphase immer nur von „einer Anlage" die Rede gewesen sei, das

Ihbetriebnahmeprotokoll vom 29.06.2012 sich auf eine einzige Anlage mit einer

installierten Leistung von 617,04 RWp beziehe und auch nur ein Einspeisevertrag

bezüglich einer Anlage geschlossen worden sei. Nicht zuletzt erscheine auch das

Vorgehen der Klägerin bei der Veränderung der Kopie des gültigen

Inbetriebnahmeprotokolls als fragwürdig. Der Begriff der Anlage sei. im Sinne von

„Projekt" zu verstehen, für das ein Netzanschlussbegehren gestellt werde. Da dem

Gesetz für die Beurteilung der Identität des geplanten Projektes und der realisierten

Gesamtanlage keine' scharfen Kriterien zu entnehmen seien, müsse man wohl

entsprechend dem Hinweis der Clearingstelle 2012/10 vom 10.09.2012 (dort Rdz. 64

ff.) auf die Kriterien „Identität des Planers/Einspeisewilligen", „Identität des

technischen Grundkonzepts und der installierten Leistung" sowie „Identität des

Standorts" im Rahmen einer Gesamtschau der Umstände abstellen. Auch im

Rahmen der Sicherungsabtretung ihrer Vergütungsansprüche an die finanzierende

Bank habe die Klägerin - was tatsächlich zutrifft (vgl. die Anlage B7 zur

Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 64 GA) - nur im Singular von

„Photovoltaikanlage - 604 kWp" geschrieben.

Demgegenüber sei die Messung des erzeugten Stroms auf dem Grundstück

lediglich aus technischen Gründen über zwei

Zähler erfolgt. Die Verwendung von zwei verschiedenen Zählern sei der gegebenen

räumlichen Trennung geschuldet, da eine Kabelverbindung zwischen den beiden

Dächern, auf denen die Photovoltaikanlage angebracht sei, unnötigen Aufwand

verursacht hätte.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass

vorliegend nicht gemäß der Übergangsregetung in § 66 XVIII EEG 2012 auf den

Rechtszustand bis zum 31.03.2012 abzustellen sei. Es sei nämlich vor dem hierfür

maßgeblichen Stichtag, dem 24.02.2012, kein schriftliches Netzanschlussbegehren

der Klägerin für die Gesamtanlage gestellt worden: Eine Abtrennung des einen

Anlagentejls komme nicht in Betracht. Der mit der übergangsregelung bezweckte

Vertrauensschutz entfalle, wenn der Anlagenbetreiber nicht mehr sein ursprünglich

bezwecktes, sondern ein anderes Projekt verwirkliche. Letzteres sei hier der Fall. Ein

starkes Indiz gegen das Vorliegen einer Projektidentität sei die überschreitung der

Martin Teichmann




9

Leistung der Gesamtanlage im Umfang von 23% im Vergleich zu der Angabe in dem

Netzanschlussbegehren. Hingegen könne es vor dem Hintergrund des

.Vertrauensschutzes bezüglich eines konkreten Projekts keinen Unterschied machen,

ob Anlagenteile zu unterschiedlichen Zinssätzen finanziert werden, ob überhaupt

zwei oder mehr Finanzierungen dafür erforderlich seien oder die Anlagen technisch

voneinander getrennt auf verschiedenen Gebäuden betrieben werden. Vielmehr

wäre die vorliegende Anlage der Klägerin auch als einheitliche Anlage auf

verschiedenen Gebäuden - wie tatsächlich geschehen - genehmigungsfähig

gewesen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Tatbestand und die

Entscheidungsgründe des landgerichtlichen Urteils vom 13.01.2016 Bezug

genommen (BI. 189-195 GA).

Die Klägerin wendet sich mit der Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung.

Dabei beschränkt sie die Berechnung des geltend gemachten Anspruchs nunmehr

auf den Zeitraum vom 12.11.2012 bis Ende 2014. Hieraus ergibt sich eine

Verringerung der Forderung von € auf fortan noch i €. Zur

Begründung ihres Rechtsmittels führt sie aus, dass - entgegen der Würdigung des.

Landgerichts - auf dem Betriebsgrundstück in der

nicht nur eine Photovoltaikanlage vorzufinden sei. Vielmehr handele es sich um zwei

separate Anlagen. Die Übergangsregelung des § 66 XVIII EEG 2012 frage nicht

danach, ob eine weitere Anlage in der Nähe der ursprünglichen realisiert worden sei.

Entscheidend sei allein, ob für die betreffende Anlage bis zu dem maßgeblichen

Stichtag ein Netzanschlussbegehren gestellt worden sei. Dies aber sei vorliegend nur

für die größere Anlage mit 474,12 kWp der Fall gewesen, für die weitere - kleinere -

Anlage hingegen nicht. Auszugeben sei insofern von. der Definition des

Gesetzgebers in § 3 EEG 2012 bzw. § 5 EEG 2014. Gemäß einer aktuellen

Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei insofern zu prüfen, was technisch

wesentlich zu der Anlage zähle, so Z.B. unter Berücksichtigung der

Unterkonstruktion. Vorliegend aber seien die Unterkonstruktionen beider Anlagen

vollständig voneinander getrennt. Sie befinden sich auf verschiedenen .Gebäuden,

seien technisch vollständig selbständig, selbständig getrennt voneinander verkabelt

und getrennt voneinander mit separaten Zählern angeschlossen. Im Lichte der

Übergangsregelüng des § 66 XVIII EEG 2012 sei die Klägerin genauso

schutzwürdig, als wenn nur die Anlage von 474,12 kWp realisiert worden wäre. Sie.

habe keinen wirtschaftlichen Vorteil dadurch erlangt, dass später auch noch diese

zweite Anlage errichtet worden sei. Der Gesetzgeber habe durch die
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Ubergangsregelung des § 66 XVIII EEö 2012 dem Anlägenbetreiber, der seinen

Investitionswillen verfestigt habe, Investitionssicherheit gewähren und die Vergütung

auch bei einer Inbetriebnahme zukommen lassen wollen, als das neue EEG.schon in

Kraft getreten sei. Wegen der Einzelheiten wird im Übrigen auf die

Berufungsbegründung vom 15.04.2016 (BI. 227 ff. GA) verwiesen,

Die Klägerin beantragt,

Die Beklagte beantragt,

das am 13,01.2016 verkündete Urteil des Landgerichts

Dortmund abzuändern und

1.

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin für den über

den Einspeisezählei in das Netz der

Beklagten eingespeisten PV-Strom von 854,432 kWh,

durch die installierte PV-Anlage mit der Anlagenleistung

von.474,12 kWp im Zeitraum 12.11.2012 bis 31.12.2014

erzeugt, einen Betrag in Höhe von € zuzüglich

Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem

Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

2.

die Beklagte zu verurteilen, an die. Ktägerin

außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von

€ zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

Rechtshängigkeit zu zahlen.

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung unter Wiederholung bzw. Vertiefung

ihres erstinstanzlichen Vorbringens. Für die Gesamtanlage der Klägerin sei entgegen

Martin Teichmann




11

der Vorgabe des § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 vor dem 24.02.2012 kein schriftliches

Netzanschlussbegehren gestellt worden. Das einzige Netzanschlussbegehren, das

von der Klägerin für den Standort vor dem

Stichtag des 24.02.2012 gestellt worden sei, habe eine Anlage mit einer installierten

Leistung von 474 kWp betroffen. Diese sei jedoch niemals in Betrieb genommen

worden. Statt dessen sei eine um 23% größere Photovoltaikanlage von der Klägerin

realisiert worden. Dabei handele es sich um eine einzige geplante und realisierte

Anlage. Das Gesamtkonzept der Klägerin habe offensichtlich mehrere Komponenten

umfasst, verteilt auf zwei Dachflächen. Dass die Anlagenteile auf unterschiedlichen

Dachflächen verteilt seien, ändere jedoch nichts daran, dass es sich um eine

Gesamtanlage handele. Es gebe insgesamt nur ein Netzanschlussbegehren, ein

Inbetriebnahmeprotokoll und einen E.inspeisevertrag, Wären es tatsächlich zwei

verschiedene Anlagen, so müsste es für beide auch die entsprechenden Unterlagen

geben. Dies sei jedoch nicht der Fall. Das bedeute zugleich, dass die zweite und

kleinere Anlage von der Klägerin „schwarz" betrieben werden würde.

Hilfsweise beruft sich die Beklagte darauf, dass die Klägerin keine ordnungsgemäße

Anmeldung bei der Bundesnetzagentur vorgenommen habe. Eine solche sei jedoch

zwingende Voraussetzung für den Erhalt der Förderungsvergütung. Ursprünglich

habe die Klägerin bei der Bundesnetzagentur nur eine Anlage mit einer Nennleistung

von etwa 617 kWp angemeldet. Erst nachträglich habe sie dann aus dem Originäl-

Inbetriebnahmeprotokoll der 617 kWp-Anlage zwei Inbetriebnahmeprotokolle über

eine 474 kWp-Anlage und eine 142 kWp-Anlage erstellt und diese der

Bundesnetzagentur übersandt. Für eine Anlage von 474 RWp liege mithin - wenn

überhaupt - nur eine nachträglich erstellte Anmeldung vor. Jedoch könne ein

Netzbetreiber von dem Betreiber einer Photovoltaikanlage die Rückzahlung

geleisteter Einspeisevergütungen verlangen, wenn der Betreiber die Anlage nicht

rechtzeitig bei der Bundesnetzagentur angemeldet habe. Insofern behalte sich die

Beklagte die Aufrechnung mit etwaigen Rückforderungsansprüchen ausdrücklich vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Berufungserwiderung vom 27.07.2016

(BI. 247-253 GA) Bezug genommen.

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 09.11.2016 haben auf eine

entsprechende Anfrage des Senats vom 26,01.2017 hin die Klägerin mit Schriftsatz

vom 30.01.2017 (BI. 329 GA) und die Beklagte mit Schriftsatz vom 09.02.2017 (BI.
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333 GA) einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt. Daraufhin hat der

Senat mit Beschluss vom 13.02.2017 das schriftliche Verfahren gem. § 128 II ZPO

angeordnet und den Parteien eine Schriftsatzfrist bis zum 17.03.2017 eingeräumt.

Die Klägerin hat sodann mit Schriftsatz vom 03.03.2017 (BI. 344-347 GA), die

Beklagte mit Schriftsatz vom 17.03.2017 (BI. 353-356 GA) ergänzend Stellung

genommen.

Insgesamt wird wegen des vollständigen Parteivortrags auf die gewechselten

Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung der Klägerin hat Erfolg.

Das Rechtsmittel ist zulässig und - im Umfang der in der Berufungsinstanz gestellten

Anträge - auch begründet.

A. HauRtsache

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung vor. € als

Vergütung für eingespeisten Photovoltaik-Strom zu.

Der Vergütungsanspruch des Anlagenbetreibers gegen den Netzbetreiber für den

tatsächlich abgenommenen Strom beruht auf § 16 EEG 2009. Inhaltlich richtet er sich

dann nach den §§ 18 bis 33 EEG 2009.

l. Anspruchsarund

Die grundlegenden Voraussetzungen für einen Vergütungsanspruch der Klägerin

gegen die Beklagte sind zwischen den Parteien in tatsächlicher Hinsicht unstreitig

und rechtlich unumstritten. Die Klägerin betreibt Photovoltaik auf dem Grundstück

Die Beklagte ist die dortige

Elektrizitätsverteilernetzbetreiberin. Als solche ist sie gern. §§ 8, 11 EEG verpflichtet,

den in EEG-Anlagen erzeugten Strom in ihr Netz aufzunehmen und zu vergüten.
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II. Anspruchshöhe

Der Klägerin steht der zweitinstanzlich noch geltend gemachte Vergütungsanspruch

auch gemäß den von ihr gewählten Berechnungsgrundlagen und in der von ihr

berechneten Höhe zu.

1.

Dabei beschränkt die Klägerin im Vergleich zu der ursprünglichen erstinstanzlichen

Antragstellung die Berechnung des geltend gemachten Anspruchs nunmehr mit der

Berufungsbegrundung auf den Zeitraum vom 12.11.2012 bis Ende 2014. Hieraus

ergibt sich eine Verringerung ihrer Klageforderung in der Hauptsache vor

€ auf fortan noch € (Differenz: € = 6,31%). Auf diese Weise

können einzelne erstinstanzlich noch zusätzlich erhobene Einwendungen der

Beklagten gegen die Anspruchshohe dahingestellt bleiben, denen das Landgericht

aufgrund seiner klageabweisenden Entscheidungslinie ohnehin nicht mehr

nachgehen musste. Dies betrifft insbesondere die Frage der bis zum 12.11.2012

fehlenden Fernwirktechnik gern. §§ 6, 17 EEG 2012 sowie die. Problematik einer

Direktvermarktung gem. § 17 l 1 EEG 2009 bzw. § 33a l 1 EEG 2012. Auf diese

Ansätze sind die Parteien dementsprechend in der Berufungsinstanz auch nicht

mehreingegangen.

2.

Maßgeblich für die konkrete Bemessung im vorliegenden Fall ist, dass hier die

Bestimmungen des EEG in der bis zum 31.03.2012 geltenden Fassung und nicht

etwa in derjenigen ab dem 01.04.2012 gültigen Version anzuwenden sind. Dies ist

deshalb erheblich, weit der eingespeiste Strom in dem mit der Klage geltend

gemachten Umfang somit - entsprechend der Ansicht der Klägerin— in Höhe von

22,25 Cent/kWh und nicht nur - so aber die Auffassung der Beklagten - mit 16,31

Cent/kWh zu vergüten ist.

Die Beklagte hatte das gesamte Vertragsverhältnis mit der Klägerin jeweils auf der

Grundlage eines Betrages in Höhe von 16,31 CenVkWh abgerechnet. Die Klägerin

akzeptiert dies aber lediglich für die spätere kleinere Photovoltaikeinrichtung von

142,08 RWp auf dem zweiten Hallendach, Ansonsten ist sie der Auffassung, dass für

die frühere größere Photovoltaikeinrichtung von 474,12 kWp auf dem ersten

Hallendach ein Betrag in Höhe von 22,25 Cent/kWh anzusetzen sei. Entsprechend
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berechnet sie auf der Grundlage der Differenz zwischen 22,25 Cent/kWh und 16,31

Cent/kWh ihre Klageforderung (vgl. insbesondere Seite 3 der Klageschrift vom

13.02.2015; BI. 3 GA). Dies bedeutet auch, dass gemäß der Antragstellung der

Klägerin und dem als Anspruchsgrund angegebenen Lebensvorgang nur die

Vergütung für die zeitlich frühere Photovottaikeinrichtung von 474,12 kWp auf dem

größeren Hallendach Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist (allgemein

zum Begriff des Streitgegenstands vgl. Zöller-Völlkommer, Zivilprozessordnung, 31.

Auflage, Einleitung Rdz. 60 ff. mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Zahlungs- oder

Rückzahlungsansprüche bezüglich der zeitlich späteren Photovoltaikeinrichtüng auf

dem kleineren Hallendach werden hingegen von den Parteien nicht geltend gemacht.

Deren tatsächliche Gegebenheiten und rechtliche Beziehungen sind für den

vorliegenden Rechtsstreit mithin nicht isoliert zu bewerten (etwa, ob diese

Einrichtung „schwarz" betrieben werde), sondern sind nur insoweit relevant, als sie

ihrerseits die Modalitäten der Klageforderung betreffend die Erzeugung von

Photovoltaik-Strom auf dem größeren Hallendach beeinflussen könnten.

Ausgehend von dem vorstehend skizzierten materiell-rechtlichen und prozessualen

Rahmen ist das nunmehr noch zur Prüfung anstehende Begehren der Klägerin

vbtlumfänglich begründet.

a)

Nach § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 gilt für Anlagen, für die vor dem 24.02.2012 ein

Netzanschlussbegehren gestellt wurde und die nach dem 31.03.2012, aber vor dem

01.07.2012 in Betrieb genommen wurden, das EEG in der am 31.03.2012 geltenden

Fassung. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn die tatsächlich realisierte Anlage

derjenigen entspricht, für die ein rechtzeitiges Netzanschtussbegehren gestellt

wurde, wenn also „Identität" besteht zwischen der im Netzanschlussbegehren

genannten Anlage und der schließlich eingerichteten Photovoltaik-lnstallation

(Clearingstelle, EEG, Hinweis 2012/10 zu § 66 XVIII EEG 12 Rdz. 63). § 66 Absätze

XVII bis XXII EEG 2012 stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem

Vertrauensschutz bei der Änderung der Vergütung von Photovoltaikantagen durch

das EEG 2012. Hierdurch wird der Vertrauensschutz umfassender abgebildet. Es soll

sichergestellt werden, dass getätigte Investitionen, die sich bereits zu

seh utzwürd igen Rechtspositionen verfestigt hatten, geschützt werden (BT-

Drucksache 17/9152, Seite 35). Diese überarbeiteten Ubergangsregelungen bauen

auf dem Grundsatz des § 66 XVIII Satz 1 EEG 2012 auf, dass alle
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Photovoltaikanlagen, die bis zum 31.03.2012 in Betrieb genommen worden sind, die

Vergütungen nach dem bisherigen Recht erhalten.

b)
Diese zeitlichen Voraussetzungen sind für die chronologisch frühere Photovoltaik-

Installation auf dem ersten Hallendach der Klägerin (und nur die darauf entfallende

Vergütung ist Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens; s.o.) erfüllt.

aa)

Das betreffende förmliche Netzanschlussbegehren namens der Klägerin stammte

vom 12.09.20.11, wurde also vor dem in § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 genannten

Stichtag des 24.02.2012 gestellt. Es bezog sich auf eine Nennleistung von 474,12

kWp. Hierzu erteilte die Beklagte mit Schreiben vom 21.10.2011 eine förmliche

„Netz-Anschlusszusage an das Mittelspannungsnetz.

bb)
Die Inbetriebnahme erfolgte dann am 29.06.2012, also - entsprechend den

Vorgaben des § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 - nach dem 31.03.2012 und vor dem

01.07.2012.

c) . .

Dabei ergibt sich lediglich die Besonderheit, dass zwischenzeitlich auch auf dem

zweiten Hallendach eine Installation vorgenommen worden war und beide

Photovoltaik-Einrichtungen sodann gemeinsam in Betrieb genommen wurden.

Hierüber verhält sich das Inbetriebnahmeprotokoll vom 29.06.2012. Dieses bezog

sich auf eine installierte (Gesamt-)Leistung von 617,04 kWp sowie eine

dementsprechende Realisierungsbestätigung der Bundesnetzagentur.

Diese Besonderheit führt allerdings nicht dazu, dass die Berechtigung der Klägerin,

die zeitlich frühere Photovoltaik-Einrichtung von 474,12 RWp auf dem ersten

Hallendach in Höhe von 22,25 Cent/KWh abrechnen zu dürfen, entfallen würde und

das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien statt dessen insgesamt auf der

Grundlage von 16,31 Cent/kWh abzurechnen wäre. Auf dem Betriebsgelände in der

befindet sich nämlich - entgegen der Auffassung

der Beklagten - nicht etwa nur eine Anlage im Sinne des § 66 XVIII Satz 2 EEG

2012, weshalb sich auch die von den Parteien eingehend diskutierte Frage nach der
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„Identität" zwischen der im Netzanschlussbegehren genannten Anlage und der

schließlich eingerichteten Photovoltaik-lnstallation letztlich nicht stellt. Vielmehr

können die beiden Einrichtungen auf den verschiedenen Hallendächern in

tatsächlicher sowie rechtlicher Hinsicht getrennt voneinander betrachtet und bewertet

werden. Es handelt sich um zwei Anlagen im Sinne des § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012.

aa)

Die Klägerin macht insofern zu Recht geltend, dass es sich bei den Einrichtungen auf

den beiden Hallendächern um zwei technisch selbständige Photovoltaik-AnIagen

handele. Sie verweist zutreffend darauf, dass die Unterkonstruktionen beider

Anlagen vollständig voneinander getrennt sind. Sie befinden sich auf verschiedenen

Gebäuden, sind technisch vollständig selbständig, selbständig getrennt voneinander

verkabelt und getrennt voneinander mit separaten Zählern angeschlossen.

(1)
Insofern ist es unerheblich, dass die Parteien in ihrer wechselseitigen Korrespondenz

regelmäßig nur - im Singular - von „einer Anlage" geschrieben oder ähnliche

Terminologien verwendet haben (vgl. etwa das Schreiben der Klägerin vom

11.09.2013, Anlage B8zurKlageerwiderungvom23.04.2015; BI. 65 GA- oder auch

den Text des Stromeinspeisungsvertrags vom 21.11.2012/03.12.2012, Anlage B5 zur

Klageerwiderung vom 23,04.2015; BI. 60-62 GA). Die Frage, ob vorliegend von einer

Anlage oder von zwei Anlagen im Sinne des EEG auszugeben ist, unterliegt nicht

einer privatautonomen Bestimmungsmacht der Parteien und orientiert sich nicht an

Formulierungen und Empfängerhorizonten gemäß den Regeln über die Auslegung

von Willenserklärungen gem. §§ 133, 157 BGB. Der Begriff der Anlage im Sinne des

EEG steht nicht zu der Disposition der Beteiligten - ein etwa sogar gemeinsam

unzutreffender Umgang mit der Terminologie ist deshalb rechtlich irrelevant. Er

bestimmt sich vielmehr nach der Legaldefinition in § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009/2012.

Demnach ist eine Anlage „jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus

Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas". Dabei wird nicht das einzelne Modul,

sondern das insgesamt errichtete Solarkraftwerk als Anlage angesehen. Ausweislich

der Gesetzesbegründung zu § 3 Nr. 1 EEG 2009 ist zur Bestimmung der Anlage

„neben der stromerzeugenden Einrichtung auch auf sämtliche technisch und baulich

erforderlichen Einrichtungen" abzustellen (BT-Dmcksache 16/8148, Seite 38). Der

Gesetzgeber hat mit dem EEG 2009 in bewusster Abänderung der vormals

bestehenden Rechtslage einen weiten Anlagenbegriff eingeführt. § 3 Nr. 1 Satz 1
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EEG bezieht somit in den Anlagenbegriff nicht allein die zur Erzeugung von Strom

aus Erneuerbaren Energien notwendigen Mindestkomponenten ein, sondern alle in

den Produktionsprozess eingebundenen, technisch und baulich notwendigen

Installationen. Der Gesetzgeber wollte die Anlage in § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG nun als

größere Einheit definiert wissen, so dass auf alle zur Zweckerreichung erforderlichen

technischen und baulichen Bestandteile in ihrer Gesamtheit und nicht .mehr auf die

einzelnen Komponenten abzustellen ist. Der Anlagenbegriff erschöpft sich mithin

nicht in einer rein technisch-baulichen Betrachtung derjenigen Einrichtungen, ohne

die kein Strom produziert werden könnte. Vielmehr ist auch einzubeziehen, nach

welchem Gesamtkonzept die einzelnen Einrichtungen funktional zusammenwirken

und eine Gesamtheit bilden sollen (BGH, Urteil vom 23.10.2013 - Aktenzeichen VIII.

ZR 262/12, Rdz. 23). Daher ist über die technisch-baulichen

Mindestvoraussetzungen hinaus maßgeblich, ob die der Stromerzeugung dienenden

Einrichtungen aus Sicht eines objektiven Betrachters in der Position eines

vernünftigen Anlagenbetreibers (Bundestags-Drucksache 16/8148, Seite 50) nach

dessen Konzept als Gesamtheit funktional zusammenwirken und sich damit nach

dem gewöhnlichen Sprachgebrauch (Bundestags-Drucksache 16/8148, Seite 39) als

eine Anlage darstellen (BGH, Urteil vom 04.11.2015 - Aktenzeichen Vtll ZR 244/14,

Rdz. 16-19).

(2)
Ausgehend von diesen Vorgaben ist für den vorliegenden Fall davon auszugeben,

dass sich auf dem Grundstück . zwei verschiedene

Anlagen der Klägerin befinden. Die dortigen tatsächlichen Verhältnisse sind in der

mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 09.11.2016 eingehend erörtert worden.

Dabei ist es in tatsächlicher Hinsicht unstreitig gewesen, dass die auf den beiden

Hallendächern befindlichen Teile technisch getrennt voneinander zu betreiben sind.

Falls man die Kabel von einem Zähler kappen würde, liefe die auf dem jeweils

anderen Hallendach befindliche Einrichtung ungehindert weiter. Die Photovoltaik-

Moduls gehen in separate Wechselrichter. Die Kabel führen zu separaten

Zäh lersch ranken (Berichterstattervermerk zum Senatstermin am 09.11.2016; Bl.:292

GA). Die jeweiligen Unterkonstruktionen sind vollständig voneinander getrennt. Es

existiert unstreitig keine Kabelverbindung zwischen beiden Dächern. Die

Stromabrechnung erfolgt jeweils über einen anderen Messpunkt. Dieser

objektivierbare Eindruck einer technischen Separierung und Trennbarkeit wird

untermauert durch die optische Gegebenheit der räumlich differenzierten Anordnung
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auf zwei voneinander verschiedenen Hallendächern (zur optischen Gestaltung und

räumlichen Lage der beiden Hallen auf dem Betriebsgelände der Klägerin vgl. BI. 18

GA). Ein funktionales Zusammenwirken der beiden separaten Einrichtungen als eine

Gesamtheit ist nicht erkennbar und aus der Position eines vernünftigen

Anlagenbetreibers auöh nicht erforderlich. 'In der konkret-fallbezogenen

Gesamtwürdigung von Technik, Funktion, Optik und Intention sowie nach .dem

gewöhnlichen Sprachgebrauch stellen sich die beiden Einrichtungen auf den

Hällendächern des Betriebsgetändes als zwei

Anlagen'dar.

bb)
Demgegenüber zielt das Vertejdigungsvorbringen der Beklagten darauf ab, dass die

Klägerin auf dem Grundstück tatsächlich zwei

unterschiedliche Projekte geplant habe, von denen aber das ursprüngliche Vorhaben

aufgegeben und sodann durch ein anderes ersetzt worden sei.

(1)
Diese Argumentation ist zwar an sich durchaus erheblich. Ihr zufolge wäre nämlich

die Ubergangsregelung des § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 vorliegend nicht

einschlägig, weil es an einem rechtzeitigen Netzanschlussbegehren fehlte. Ein

solches hätte vor dem 24.02.2012 gestellt worden sein .müssen. Das insoweit

rechtzeitige Netzanschlussbegehren vom 12.09.2011 könnte jedoch, falls man von

der Ansicht der Beklagten ausgehen wollte, insofern nicht herangezogen werden. Es

betraf nämlich nur eine Nennleistung von 474,12 RWp und stimmte folglich nicht mit

dem später realisierten Gesamtvorhaben mit einer Nennleistung von 617,04 KWp

überein. Im Hinblick auf die sich daraus ergebende rechnerische Abweichung von

23% und die fehlende Identität zwischen dem beantragten und dem realisierten

Projekt wäre der von § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 bezweckte Vertrauensschutz auf

ein konkretes Projekt zur Verwirklichung von Photovoltaikanlagen entfallen (vgl.

Altrock/Oschmann/Theobald-Thomas, Emeuerbare-Energien-Gesetz, Kommentar, 4.

Auflage, § 66 Rdz. 101). § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 schützt das Vertrauen darauf,

dass. ein Projekt unter den bei Projektbeginn herrschenden Konditionen

(Vergütungshöhe und -Voraussetzungen) zu Ende geführt werden kann

(Clearingstelle, EEG, Hinweis 2012/10 zu § 66 XVIII EEG 12). Wurde ein

ursprüngliches Vorhaben zwischenzeitlich aufgegeben, besteht für neue Projekte an

dem in dem Netzanschlussbegehren genannten Ort kein schützenswertes Vertrauen
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auf den Fortbestand der Rechtslage. § 66 XVIII Satz 2 EEG 2012 ist dann nicht

anzuwend.en. Dies gilt auch dann, wenn Vorarbeiten für das ursprüngliche Projekt
l

ganz oder teilweise in das neue Projekt einfließen (Clearingstelle, EEG, Hinweis

2012/10 zu §66 XVIII EEG 12).

(2)
Allerdings vermag dieser argumeritative Ansatz der Beklagten nicht zu überzeugen.

Es liegt kein Verhalten der Klägerin vor, dass bei objektiviertem Verständnis aus der

Perspektive der Beklagten als eine vollständige Aufgabe des ursprünglichen

Vorhabens in Verbindung mit der Anmeldung eines gänzlich neuen Projekts hätte

verstanden werden dürfen. Über die von ihr beabsichtigte Neuerung äußerte sich die

Klägerin, vertreten durch die , gegenüber

der Beklagten erstmals in einer Email vom 17.04.2012 (Anlage B2 zur

Klageerwiderung vom 23.04.2015; BI. 55 .GA):

„ ...wie mit meinem Kollegen besprochen hat sich der Wert für PV-Anlage

in auf 432 KVa/605 kWp geändert. ..."

Darin sollte abgeklärt werden, ob der erzeugbare Strom eingespeist werden könne.

Es überzeugt nicht, dass die formlose Email eines Technikers der

eine nachträgliche Abkehr von dem mehr als ein halbes

Jahr zuvor von der Klägerin förmlich gestellten und von der Beklagten im Oktober

2011 auch förmlich beschiedenen Netzanschlussbegehren gewesen sein soll. Bei

objektivem Verständnis kommt es in der konkreten Situation der damaligen

Korrespondenz den Beteiligten auf die Information zu der technischen Frage, .der

Netzverträglichkeit an, nicht aber auf die rechtliche Bestimmung, dass etwa ein

vormaliges Projekt der Klägerin nunmehr aufgegeben worden sein sollte und durch

ein anderes Projekt ersetzt worden sein könnte.

Dem Gesichtspunkt, dass hier nur tatsächliche Gegebenheiten gewürdigt, aber keine

rechtlich konstitutiven Umstände festgelegt werden .sollten, entspricht auch die

nachfolgende Reaktion der Beklagten. Ihrerseits wurde nämlich die angesprochene

Erhöhung.der Anlagenleistung gegenüber der

lediglich formlos bei einem Ortstermin am 14.06.2012 mündlich bestätigt. Wäre

es hierbei statt dessen um eine rechtlich relevante Erklärung gegangen, so hätte siöh

sowohl angesichts der allgemeinen Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs als auch
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gemäß der konkreten, ansonsten sehr ausführlichen Korrespondenz im

Zusammenhang mit der ursprünglichen Netzanschlusszusage (vgl. hierzu nur das

Schreiben der Beklagten vom 21.10.2011, Anlage A3 zur Klageschrift; BI. 15-17 GA)

eine förmliche Bescheidung mehr als aufgedrängt.

cc)

Eine abweichende Würdigung ergibt sich auch nicht aus § 19 l EEG. Danach gelten

zwar unter den dort genannten Voraussetzungen mehrere Anlagen unabhängig von

den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der

Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage.

Diese Norm soll dem „Antagensplitting" entgegenwirken. Hintergrund hierfür ist, dass

die generellen Vergütungsregeln des EEG eine Degression mit zunehmender Große

der Anlage mit sich bringen. Deshalb wäre es rechnerisch für den Betreiber

günstiger, mehrere kleine Anlagen zu errichten als eine große. Insofern verfolgt § 19

EEG das Ziel, Missbrauch insbesondere durch Umgehungen der nach der Größe der

Anlage jeweils abgestuften Vergütungsvorschriften zu verhindern

(Altrock/Oschmann/Theobald-Oschmann, § 19 Rdz. 5).

Allerdings wirkt sich dieser Ansatz auf die vorliegende Sachverhaltskonstellation

gerade nicht aus. Der Vorwurf der Beklagten, dass die Klägerin lediglich

„Anlagensplitting" hätte betreiben wollen, geht bereits in seinem grundlegenden

Ausgangspunkt fehl. Das wäre vielmehr - im Gegenteil - nur dann der Fall, w@nn die

Klägerin für die kleinere und spätere Photovoltaikanlage einen höheren

Vergütungssatz veranschlagen wollte, um so den bei einer Zusammenrechnung der

Werte eintretenden Effekt der Degression zu umgehen. Vorliegend aber ist gerade

die Berechnung der auf die späteren 142,08 kWp entfallenden Vergütung mit 16,31

Cent/kWh unumstritten. Diskutiert wird stattdessen - sowohl tatsächlich als auch im

Sinne des prozessuaten Streitgegenstandsbegriffs (s.o.) - nur um die zeitlich früher

realisierte und größere Einrichtung von 474,12 kWp und den hierfür geforderten

Ansatz von 22,25 Cent/kWh.

3.

Unerheblich ist ferner auch der weitere Einwand der Beklagten, dass, wenn man dem

Vorbringen und der Argumentation der Klägerin folgen wolle, konsequenterweise

auch davon ausgegangen werden müsste, dass dann die zweite und kleinere Anlage

„schwarz" betrieben werden würde. Wären es tatsächlich zwei verschiedene
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Anlagen, so müsste es nämlich für beide jeweils die entsprechenden Unterlagen

(also ein Netzanschlussbegehren, ein Inbetriebnahmeprotokoll, einen

Einspeisevertrag) geben. Dies sei vorliegend jedoch gerade nicht der Fall.

a)
Dieser Einwand der Beklagten geht jedoch ebenfalls deshalb bereits in prozessualer

Hinsicht fehl, weil das Schicksal der Photovoltaik-Einrichtung auf dem zweiten

Hallendach gar nicht Streitgegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist (s.o.). Für

die darauf entfallenden 142,08 kWp zahlt die Beklagte 16,31 Cent/.kWh. Dies aber

wird von der Klägerin seit jeher akzeptiert. Insoweit handelt es sich .deshalb auch gar

nicht um einen Bestandteil der Klageforderung, die sich allein aus dem Differenzwert

zu den von der Klägerin veranschlagten 22,25 CenVkWh für die auf das erste

Hallendach entfallenden 474,12 RWp zusammen.

b)
Dementsprechend muss derzeit auch nicht vertieft werden, ob der Beklagten im

Hinblick auf die von ihr vorgenommene rechtliche und formale Bewertung des

zweiten Hallendachs ein Rückforderungsanspruch gegen die Klägerin zustehen

könnte. Grundsätzlich käme zwar nach einer aktuellen Entscheidung des

Oberlandesgerichts Schleswig (Urteil vom 21.06.2016; Az. 3 U 108/15) ein

Rückzahlungsanspruch des Netzbetreibers bezüglich zuvor geleisteter

Einspeisevergütungen dann in Betracht, wenn der Anlagenbetreiber die Anlage nicht

rechtzeitig bei der Bundesnetzagentur angemeldet hat. Allerdings ist im vorliegenden

Fall eine Anmeldung seitens der Klägerin spätestens zum 29.06.2012 erfolgt— und

Gegenstand ihrer Klageforderung ist nur der Zeitraum vom 12.11.2012 bis Ende

2014. Im Übrigen waren der Beklagten die tatsächlichen Gegebenheiten auf dem

Grundstück . jederzeit bekannt. Letztlich ist auch

eine etwaige dahingehende Hilfsaufrechnung bis zuletzt nur vorbehalten geblieben,

aber nicht geltend gemacht worden.

4. .

Der weitere Angriff der Beklagten, dass in dem vorliegenden Fall der Klägerin das

Marktintegrationsmodell nach § 33 EEG 2012 gelte, greift ebenfalls nicht durch. Zwar

begrenzt diese Norm die Vergütung des eingespeisten Stroms unter den d.ort

genannten Voraussetzungen und Modalitäten auf 90% der in dem Katenderjahrjn

der betreffenden Anlage erzeugten Strommenge. Jedoch ist diese Regelung
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überhaupt erst mit dem EEG 2012 eingeführt worden. In dem vormaligen EEG 2009,

das die für die Lösung des vorliegenden Falles maßgeblichen Rechtsgrundlagen

liefert, war sie hingegen nicht enthalten.

5.

Im Hinblick auf die Höhe der Klageforderung ist jedenfalls deren mathematische

Zusammensetzung und Gesamtberechnung zwischen den Parteien nicht streitig.

B. Zinsen auf die Hauptforderuna

Weiterhin stehen der Klägerin die geltend gemachten Zinsen in Höhe von neun

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu.

Der Anspruch folgt angesichts des Erfolgs in der Hauptsache dem Grunde nach aus

§ 291 S. 1 BGB. Die Klage ist der Beklagten am 12.03.2015 zugestellt worden (BI. 33

GA). Zinsbeginn ist mithin der 13.03.2015.

II.

Der Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz beruht auf § 288 II

BGB.

1.

Bei dem geltend gemachten Anspruch auf Vergütung der Energieeinspeisung

handelt es sich um eine Entgeltforderung aus einem Rechtsgeschäft, an dem ein

Verbraucher nicht beteiligt ist. Die Parteien sind keine Verbraucher im Sinne des § 13

BGB. Ihre Rechtsbeziehung wird geregelt durch den gemeinsamen

Stromeinspeisungsvertrag vom 21.11.2012/03.12.2012.

2.

Die gegenteilige Argumentation der Beklagten vermag nicht zu überzeugen. Sie

beruft sich darauf, dass es vorliegend bei dem auf eine Förderungsvergütung

gerichteten Anspruch nicht um ein Rechtsgeschäft gehe, sondern um ein

gesetzliches Schuldverhältnis. Dieser Ansatz entspricht zwar § 4 EEG, und die Norm

trägt auch die gesetzliche Überschrift „Gesetzliches Schuldverhältnis". Sie .regelt

allerdings in ihrem Absatz 1 'lediglich, dass Netzbetreiber die Erfüllung ihrer
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Verpflichtungen aus diesem Gesetz nicht von dem Abschluss eines Vertrages

abhängig machen dürfen. Im Hinblick auf die Vergütung des Anlagenbetreibers

bedeutet dies, dass die gesetzlichen Mindestvergütungssätze nicht unterschritten

werden dürfen (Altrock/Oschmann/Theobald-Lehnert, § 4 Rdz. 13).

a)

Unter einem gesetzlichen Schuldverhältnis versteht man eine Leistungspflicht

zwischen Parteien, die .nicht auf ein Rechtsgeschäft zurückgeführt werden kann,

sondern ihren Rechtsgrund unmittelbar im Gesetz findet. Nach der zivilrechtlichen

D.ogmatik entstehen gesetzliche Schuldverhältnisse vielfach erst dadurch, dass

konkrete Interessenschädigungen oder Vermögensverschiebungen eingetreten sind,

die sodann aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung ausgeglichen werden müssen.

Derartige Konstellationen liegen § 4 l EEG jedoch nicht zugrunde. Ziel der Vorschrift

ist vielmehr, die Marktmacht von Netzbetreibern gegenüber Antagebetreibern

präventiv zu begrenzen (Altrock/Oschmann/Theobald-Lehnert, § 4 Rdz. 8). Auch

wenn der Netzbetreiber die Erfüllung seiner Pflichten nicht von dem Abschluss eines

Vertrages abhängig machen darf, schließt das nicht aus, dass Anlagenbetreiber und

Netzbetreiber ihr Rechtsverhältnis einvernehmlich und ggf. auch noch nach der

Entstehung des gesetzlichen Schuldverhältnisses einer verträglichen Regelung

zuführen (Altrock/Oschmann/Theobald-Lehnert, § 4 Rdz. 10).

b)
Bei einem Einspeisungsvertrag handelt es sich der Rechtsnatur nach um einen

Stromliefervertrag. Die Stromlieferung wurde bereits vom Reichsgericht und danach

vom Bundesgerichtshof dem Recht des Kaufvertrages unterstellt. Letztlich handelt es

sich bei einem Stromeinspeisungsvertrag um einen atypischen Kaufvertrag, bei dem

nicht so sehr die synallagmatischen Pflichtverhältnisse im Vordergrund stehen,

sondern die doppelte Verpflichtung des Netzbetreibers zu der Abnahme der

elektrischen Energie und zu der Zahlung der Mindestvergütung

(Altrock/Oschmann/Theobald-Lehnert, § 4 Rdz. 54).

C. Außercierichtliche Anwaltsgebühren

Ferner macht die Klägerin die Erstattung vorgerichtlich entstandener

Anwaltsgebühren in Höhe von € geltend. Die entsprechende Leistung kann

sie von der Beklagten gem. §§ 280 l, II, 286 BGB verlangen.
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Die Anwaltsgebühren stellen regelmäßig einen ersatzfähigen Schaden im Sinne von

§ 249 l BGB dar. Ausgehend von einem Streitwert (gemäß dem im

Berufungsverfahren reduzierten Zahlungsantrag) in Höhe von €, ergibt

sich hier folgende Berechnung:

Geschäftsgebühr §§ 13, 14 RVG Nr. 2300 W RVG - 1,3 €

+ Pauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 W RVG . €

Zwischensumme ) €

19% Mehrwertsteuer Nr. 7008 W RVG _€
Insgesamt €

Der von der Klägerin beantragte Betrag von € kann mithin unter

Berücksichtigung von § 308 l 1 ZPO v.ollumfänglich zugesprochen werden.

D. Zinsen auf die Nebenforderung

Weiterhin verlangt die Ktägerin Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem

Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit. Dieser Anspruch folgt aus §§ 291 S. 1, 288 l 2

BGB. Zinsbeginn ist der 13.03.2015 (s.o.).

E. Prozessuale Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung betreffend das erstinstanzliche Verfahren beruht auf § 92 I 1

a.E. ZPO, für die Berufungsinstanz ergibt sie sich aus § 91 11 ZPO.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711.

ZPO.

Die Voraussetzungen für die Zulassung einer Revision gemäß § 543 II ZPO liegen

nicht vor. Das Urteil stellt eine Einzelfallentscheidung dar. Der wesentliche Kern der

Angelegenheit besteht in der Feststellung der grundlegenden Tatsachen und deren

spezifischer Würdigung. Hier geht es nicht um die Beantwortung bisher ungeklärter

Rechtsfragen, sondern lediglich um die konkret-individuelle Beurteilung, inwieweit die

Gegebenheiten auf dem Betriebsgrundstück der Klägerin den gesetzlichen und
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höchstrichterlich ausgeprägten Vorgaben des EEG in seiner jeweils einschlägigen

Fassung entsprechen. Die Rechtssache besitzt so weder grundsätzliche Bedeutung

noch ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des Rechts oder

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

Schossier Dr. Nolting Dr. Fischer
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